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19 Zusammengestellt von Dr. St. Engels (Diözesanrat Köln)

§ 3 Mitglieder des PGR (1) b)

(1) Stimmberechtigte Mitglieder
b) Gewählte Mitglieder:

Jeder Pfarrgemeinderat legt entsprechend der 
folgenden Regelung die Anzahl der zu wählenden 
Mitglieder fest:
...

PGR-Satzung gültig ab 01.01.09

20 Zusammengestellt von Dr. St. Engels (Diözesanrat Köln)

§ 3 Mitglieder des PGR (1) b)

(1) Stimmberechtigte Mitglieder
b) Gewählte Mitglieder:

...
bis 10.000 Katholiken 8 – 14 Mitglieder
10.000 – 16.000 Katholiken     10 – 16 Mitglieder
über 16.000 Katholiken           12 – 20 Mitglieder
...

PGR-Satzung gültig ab 01.01.09
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21 Zusammengestellt von Dr. St. Engels (Diözesanrat Köln)

§ 3 Mitglieder des PGR (1) b)

(1) Stimmberechtigte Mitglieder
b) Gewählte Mitglieder:

...
Dabei müssen mindestens 2/3 der 
stimmberechtigten Mitglieder gewählte Mitglieder 
sein.
Gegebenenfalls ist die Zahl der Mitglieder zu 
erhöhen
...

PGR-Satzung gültig ab 01.01.09

22 Zusammengestellt von Dr. St. Engels (Diözesanrat Köln)

§ 3 Mitglieder des PGR (1) b)

(1) Stimmberechtigte Mitglieder
b) Gewählte Mitglieder:
...
Der Pfarrgemeinderat kann für von ihm festgelegte 
Gebiete die Zahl der zu wählenden Mitglieder 
proportional oder paritätisch aufteilen, damit 
dementsprechend jedes Gebiet im Pfarrgemeinderat 
vertreten ist (vgl. §§ 4 und 5 der Wahlordnung).

PGR-Satzung gültig ab 01.01.09
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23 Zusammengestellt von Dr. St. Engels (Diözesanrat Köln)

§ 3 Mitglieder des PGR (1) c)

(1) Stimmberechtigte Mitglieder
c) Berufene Mitglieder:

Der Pfarrer kann in Abstimmung mit den gewählten 
Mitgliedern je nach Bedarf bis zu vier weitere 
Mitglieder berufen.
Allerdings müssen mindestens 2/3 der stimmbe-
rechtigten Mitglieder gewählte Mitglieder sein. 

PGR-Satzung gültig ab 01.01.09

24 Zusammengestellt von Dr. St. Engels (Diözesanrat Köln)

§ 3 Mitglieder des PGR (1) - Berechnung

1)  Geborene Mitglieder:
1 Pfarrer (P), 2 Ha. Pastorale Dienste (PD), 1- 4 
Pfarrvikare (Pv)= a

2) Berufene Mitglieder:
1-4 = x

3) Gewählte Mitglieder:
bis 10.000 Katholiken 8 – 14 Mitglieder
10.000 – 16.000 Katholiken     10 – 16 Mitglieder
über 16.000 Katholiken           12 – 20 Mitglieder
= y

4) Formel: 2(a+x)=y

PGR-Satzung gültig ab 01.01.09



13

25 Zusammengestellt von Dr. St. Engels (Diözesanrat Köln)

§ 3 Mitglieder des PGR (1) - Berechnung

Rechenbeispiel:
Geborene Mitglieder:

1 P. + 2 PD + 1Pv = a =4
Berufene Mitglieder:

Sie wollen 2 Mitglieder berufen  x = 2
Gewählte Mitglieder:

Sie haben im SB 10.000 – 16.000 Katholiken, d.h.     
Können 10 – 16 Mitglieder wählen lassen.

Formel:  2(4+2)=y 12=y
d.h. um das Quorum zu erfüllen, müssen Sie 
mindestens 12 Mitglieder wählen lassen.

PGR-Satzung gültig ab 01.01.09

26 Zusammengestellt von Dr. St. Engels (Diözesanrat Köln)

§ 3 Mitglieder des PGR (2)

(2) Nicht stimmberechtigte beratende Mitglieder

a) alle weiteren Mitglieder des Pastoralteams

b) ein/e Vertreter/in des Kirchenvorstandes oder 
des Kirchengemeindeverbandes

c) je ein/e Vertreter/in der im Seelsorgebereich 
tätigen Internationalen Katholischen Seelsorge

PGR-Satzung gültig ab 01.01.09




